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Satzung des 

Center for Intelligence and Security Studies 
(CISS) 

der 
Universität der Bundeswehr München 

(SatCISS) 
 
 

vom 7. September 2017 
 
 
 
 

Aufgrund von § 36 in Verbindung mit § 11 
Abs. 2 Nr. 5 der Rahmenbestimmungen für 
Struktur und Organisation der Universität der 
Bundeswehr München (RahBest) vom  
24. August 2017 erlässt die Universität der 
Bundeswehr München (UniBw M) folgende 
Satzung: 
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§  1 
Center for Intelligence and Security  

Studies 
 

(1) 1Das Center for Intelligence and 
Security Studies (CISS) ist eine interdiszipli-
näre hochschulartenübergreifende For-
schungsplattform. 2Als zentrale wissenschaft-
liche Einrichtung verfolgt CISS das Ziel, in-
terdisziplinäre und interfakultäre Lehre und 
Forschung im Bereich Intelligence and 
Security Studies unter Beachtung gesetzli-
cher und betriebswirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen ganzheitlich, integrativ und inter-
disziplinär zu fördern. 

 
(2) 1CISS bestimmt im Rahmen seiner 

Aufgaben eigenverantwortlich und selbstän-
dig den Inhalt seiner Tätigkeit. 2Es ist gegen-
über dem Leitungsgremium der UniBw M 
verantwortlich. 

 
 (3) 1Die UniBw M stellt für CISS die per-

sonelle und sachliche Grundausstattung zur 
Verfügung. 2Die haushaltäre Abwicklung der 
Geschäftsvorgänge von CISS erfolgt nach 
den Bestimmungen des Bundeshaushalts-
rechts. 

 
 

§  2 
Aufgaben und Tätigkeit in CISS 

 
(1) 1CISS unterstützt die Akquise von 

Forschungsprojekten von Dienststellen der 
Bundeswehr sowie von anderen öffentlichen 
und privaten Auftraggebern im Bereich Intelli-
gence and Security Studies an der UniBw M. 
2CISS vernetzt Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen im Sinne eines Community Building. 
3Dadurch soll universitäre Forschung auf in-
ternationalem Spitzenniveau gefördert wer-
den. 4Anwendungsorientierte nachrichten-
dienstlich behördliche Fragestellungen blei-
ben unberührt. 

 
(2) 1CISS fördert den Austausch und die 

Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, den 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der 
Länder, den Bundes- und Landesministerien, 
der Industrie und Wirtschaft sowie weiteren 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen In-
stitutionen und bündelt die universitären For-
schungsinitiativen der Bundeswehr und des 
Bundes zu Intelligence and Security Studies. 
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2Strategische Partnerschaften werden durch 
Kooperationsvereinbarungen, die im Einver-
nehmen mit der Beauftragten bzw. dem Be-
auftragten für die Hochschulen der Bundes-
wehr im BMVg geschlossen werden, auf eine 
verbindliche Grundlage gestellt. 

 
(3) 1CISS trägt zur Stärkung und Wissen-

schaftsorientierung von Studium und Lehre 
auf dem Gebiet Intelligence and Security 
Studies bei. 2Es organisiert und koordiniert 
den Masterstudiengang Intelligence and 
Security Studies (MISS) und bedient sich da-
bei der Prozesse und Ressourcen des Wei-
terbildungsinstituts CASC. 3Die Forschungs-
ergebnisse von CISS fließen in die Lehre von 
MISS ein, der gemeinsam von der Fakultät 
für Informatik der UniBw M und der Hoch-
schule des Bundes für öffentliche Verwaltung 
(HS Bund), Fachbereich Nachrichtendienste, 
getragen wird.  

 
(4) Eine weitere Aufgabe von CISS ist die 

Durchführung von Tagungen, Workshops und 
Kolloquien für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs. 

 
(5) 1Zur Sicherstellung der Lehre stehen 

CISS vom BMVg finanzierte A 13/14-
Dienstposten zur Verfügung, die in Abhän-
gigkeit von der Lehrbelastung den in MISS in 
den von der UniBw M verantworteten Modu-
len Lehrenden zur Unterstützung der Lehre 
zugeteilt werden. 2Organisatorisch sind diese 
Dienstposten bei CISS verortet und werden 
auf Vorschlag der Mitgliederversammlung im 
Einvernehmen mit der Studiengangsleitung 
MISS UniBw M durch die Personalverwaltung 
unter Beachtung der entsprechenden rechtli-
chen Vorgaben besetzt. 

 
(6) 1In CISS können Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler mit einschlägigen 
Forschungsgebieten tätig werden. 2Alle in 
CISS tätigen Personen mit Ausnahme der in 
Abs. 5 genannten Personen und der Ge-
schäftsführung sind organisatorisch ihrer je-
weiligen Fakultät bzw. Organisationseinheit 
zugehörig. 

 
 

§  3 
Organe 

 
Organe von CISS sind die Leitung CISS, 

die Studiengangsleitung MISS, die Ge-

schäftsführung und die Mitgliederversamm-
lung. 

 
 

§  4 
Leitung CISS 

 
(1) Die Leitung CISS besteht aus der Lei-

tung CISS UniBw M („Director CISS 
UniBw M“) sowie der Leitung CISS HS Bund 
(„Director CISS HS Bund“).  

 
(2) 1Die Leitung CISS UniBw M kann nur 

eine Professorin bzw. ein Professor der 
UniBw M sein. 2Zu ihren bzw. seinen Aufga-
ben gehören: 

 

 Wissenschaftliche Leitung von CISS, 

 Vertretung von CISS nach außen und in-
nen, 

 Aktive Förderung der Aktivitäten von 
CISS, 

 Entscheidung über die von der UniBw M 
zugewiesenen Haushaltsmittel unter Be-
achtung der haushaltsrechtlichen Vor-
schriften,  

 Verantwortung des jährlichen Rechen-
schaftsberichts und Vorlage an das Lei-
tungsgremium der UniBw M; über die 
Haushaltslage berichtet die Kanzlerin bzw. 
der Kanzler gemäß den RahBest in den 
zentralen Gremien der UniBw M, 

 Sicherstellung, dass die Geschäftsführung 
ihren Verpflichtungen nachkommt. 

 
(3) 1Die Leitung CISS HS Bund kann 

grundsätzlich nur eine bzw. ein gemäß § 19 
Abs. 6 der Grundordnung der Hochschule 
des Bundes für öffentliche Verwaltung or-
dentlich berufene Professorin bzw. ordentlich 
berufener Professor der HS Bund am Fach-
bereich Nachrichtendienste sein. 2Sie bzw. er 
übernimmt diese Aufgabe im Rahmen ihrer 
oder seiner Tätigkeit an der HS Bund. 3Ein 
Arbeitsvertrag mit der UniBw M ist damit nicht 
verbunden. 4Eine Vergütung durch die 
UniBw M ist ausgeschlossen. 5Sie bzw. er 
repräsentiert CISS in der wissenschaftlichen 
Community und trägt damit zum Community 
Building und der Sichtbarkeit von CISS bei. 

 
(4) 1Die Bestellung der Leitung CISS er-

folgt durch das Leitungsgremium der 
UniBw M; im Falle der Leitung CISS HS Bund 
unter Berücksichtigung des Vorschlags der 
HS Bund. 2Die Wiederbestellung ist möglich. 
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3Die Dauer der Amtszeit beträgt drei Jahre. 
4Mitglieder der Leitung CISS können aus 
wichtigem Grund durch das Leitungsgremium 
der UniBw M abberufen werden. 5Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
der Leitung CISS und dem Leitungsgremium 
der UniBw M nicht mehr gegeben ist. 
 
 

§  5 
Geschäftsführung 

 
1Zur Unterstützung der Leitung CISS wird 

eine Geschäftsführerin bzw. ein Geschäfts-
führer auf einem vom BMVg finanzierten 
Dienstposten eingesetzt. 2Dieser bzw. die-
sem obliegen folgende Aufgaben: 

 

 Unterstützung der Leitung CISS, 

 Förderung der Einwerbung von For-
schungsprojekten durch fachlich einschlä-
gige Vermittlung zwischen den Drittmittel-
geberinnen bzw. Drittmittelgebern und 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern der UniBw M, 

 Konzeptionelle Zuarbeit für die Leitung 
CISS, 

 Umsetzung von Entscheidungen der Lei-
tung CISS, 

 Koordination des Einwerbungsprozesses 
für die Forschungsprojekte, 

 Unterstützung der Außendarstellung, ins-
besondere durch Gestaltung des Internet-
auftritts, 

 Organisation von Workshops, Tagungen 
und Kolloquien für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, 

 Aufstellung des jährlichen Rechenschafts-
berichts und Vorlage an die Leitung CISS. 

 
 

§  6 
Studiengangsleitung MISS 

 
(1) 1Die Studiengangsleitung MISS besteht 

aus der Studiengangsleitung MISS UniBw M 
und der Studiengangsleitung MISS HS Bund. 
2Die Studiengangsleitung MISS leitet den 
Studiengang MISS und vertritt diesen nach 
außen und innen.  
 

(2) 1Die Studiengangsleitung MISS 
UniBw M wird vom Vorstand des Weiterbil-
dungsinstituts CASC im Rahmen seiner dor-

tigen Tätigkeit wahrgenommen. 2Sie stellt 
den Transfer der Forschungsergebnisse des 
CISS in die von der UniBw M verantworteten 
Module in MISS sicher. 

 
(3) 1Die Studiengangsleitung MISS HS 

Bund stellt den Transfer der Forschungser-
gebnisse des CISS in die von der HS Bund 
verantworteten Module in MISS sicher. 2Ein 
Arbeitsvertrag der Studiengangsleitung MISS 
HS Bund mit der UniBw M ist damit nicht ver-
bunden. 3Eine Vergütung durch die UniBw M 
ist ausgeschlossen.  
 

 (4) Nähere Regelungen zur Studien-
gangsleitung MISS sind im Kooperationsver-
trag zwischen der UniBw M und der HS Bund 
enthalten. 
 
 

§  7   
Mitgliedschaft 

 
(1) 1Alle Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, die für ein für CISS eingewor-
benes Forschungsprojekt verantwortlich 
zeichnen (1. Alt.), und die in MISS in den von 
der UniBw M verantworteten Modulen ver-
antwortlich Lehrenden (2. Alt.) sind Mitglieder 
von CISS. 2Die Mitgliedschaft beginnt im Fal-
le des Satzes 1 1. Alt. mit Abschluss des ent-
sprechenden Forschungsauftrags und im Fal-
le des Satzes 1 2. Alt. mit Abschluss des ent-
sprechenden Lehrauftrags; sie endet im Falle 
des Satzes 1 1. Alt. mit Abschluss des For-
schungsprojektes und im Falle des Satzes 1 
2. Alt. mit Beendigung des Lehrauftrags. 

 
(2) Die Leitung CISS, die Geschäftsfüh-

rung und die Studiengangsleitung MISS sind 
ebenfalls Mitglieder von CISS. 

 
 

§  8 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitglieder gemäß § 7 bilden die 

Mitgliederversammlung. 
 
(2) 1Die Mitgliederversammlung unterbrei-

tet Vorschläge zur Besetzung der A 13/14-
Dienstposten gemäß § 2 Abs. 5 und ist dafür 
verantwortlich, dass die gemäß § 2 Abs. 5 auf 
A 13/14-Dienstposten eingestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an den einschlägi-
gen Fakultäten eine entsprechende Promoti-
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onsmöglichkeit in einem für CISS relevanten 
Thema erhalten, wenn sie mit der Möglichkeit 
zur Promotion eingestellt wurden. 2Zudem 
unterstützt die Mitgliederversammlung das 
Community Building. 3Die Mitgliederver-
sammlung entscheidet über Zweifelsfälle der 
Mitgliedschaft und Beendigung der Mitglied-
schaft aus wichtigem Grund. 

 
(3) 1Die Mitgliederversammlung ist von der 

Leitung CISS UniBw M einmal im Jahr einzu-
berufen. 2Sie ist außerdem einzuberufen, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder dies verlan-
gen. 3Die Leitung CISS UniBw M führt den 
Vorsitz. 4Beschlüsse erfordern eine einfache 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 5Die 
Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder an-
wesend ist. 6Eine Stimmrechtsübertragung ist 
nicht möglich.  

 
 

§  9 
Geschäftsgang 

 
1Änderungen dieser Satzung werden vom 

Senat beschlossen. 2Sie bedürfen des Ein-
vernehmens mit dem BMVg. 
 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 

hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des 
Senats der Universität der Bundeswehr München 
vom 24. Mai 2017 und des Einvernehmens des 
Bundesministeriums der Verteidigung mit Schrei-
ben Az 38-02-06 vom 28. Juni 2017. 

 
 
 
 
 
Neubiberg, den 7. September 2017 

 

Universität der Bundeswehr München 

Univ.-Prof. Dr. Merith Niehuss 

Präsidentin 

 
 
 
 
 

Die Satzung wurde am 7. September 2017 in 
der Universität der Bundeswehr München nieder-
gelegt. Die Niederlegung wurde am 14. Septem-
ber 2017 durch Anschlag in der Universität der 
Bundeswehr München bekannt gegeben. Tag der 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung ist der 
14. September 2017. 
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Anlage: Verzeichnis verwendeter Abkürzungen 
 
 
Abs. Absatz 

Alt. Alternative 

Az Aktenzeichen 

CASC Campus Advanced Studies Center 

CISS Center for Intelligence and Securi-
ty Studies 

HS Bund Hochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung 

MISS Masterstudiengang Intelligence 
and Security Studies 

 
 

 
 
 

 
RahBest Rahmenbestimmungen für Struktur 
 und Organisation der Universität     
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SatCISS Satzung des Center for 
 Intelligence and Security Studies  
 (CISS) an der Universität der  
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UniBw Universität(en) der Bundeswehr 

UniBw M Universität der Bundeswehr Mün-
chen 

 

 

 

 


